
2. Grundlegende naturwissenschaftliche Forschung, die nicht rein oder 
wesentlich militärischer Natur ist, ist nur verboten, soweit zu ihrer 
Durchführung Einrichtungen benötigt werden, die in Anbetracht ihres 
Umfangs oder ihrer besonderen oder ihnen eigenen Konstruktion zu 
angewandter naturwissenschaftlicher Forschung rein oder wesentlich 
militärischer Natur dienen könnten.

*•

Artikel IV
1. Naturwissenschaftliche Forschung, die nicht gemäß Artikel II oder III 

dieses Gesekes verboten ist, darf nur in Forschungsinstituten betrieben 
werden, die von dem zuständigen Zonenbefehlshaber genehmigt sind.

2. Im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetjes kann der zuständige 
Zonenbefehlshaber alle Maßnahmen — mit Einschluß von Inspek
tionen — treffen und alle Anordnungen erlassen, die er zur Gewähr
leistung einer wirksamen Überwachung eines Forschungsinstitutes für 
notwendig erachtet.

Artikel V
1. Jedes zugelassene Forschungsinstitut hat dem zuständigen Zonenbefehls

haber folgende Unterlagen einzureichen:
a) alle vier Monate technische Berichte, welche die Gesamttätigkeit des 

Instituts im einzelnen aufzeigen und genügend Angaben enthalten 
müssen, so daß Sachverständige die Richtigkeit der mitgeteilten 
Ergebnisse nachprüfen können, unter Beifügung aller Veröffent
lichungen des Instituts und eines vollständigen Berichts, in dem 
alle behandelten Probleme kurz  verzeichnet sein müssen, und aus 
dem der Bereich der Untersuchung, praktische Verwendungsmög
lichkeiten, Herkunft der Geldmittel, Betrag der gemachten Ausgaben, 
Namen des Leiters sowie alle weiteren vom Zonenbefehlshaber je
weils geforderten Angaben ersichtlich sein müssen;

b) möglichst gemeinverständlich gehaltene Jahresberichte über die 
gesamte im Laufe des Jahres geleistete Arbeit;

c) ein vollständiges Verzeichnis der Anlagen, Apparaturen und Ein
richtungen des Forschungsinstituts, nach Verlangen des Zonen
befehlshabers;

d) Vorlage der gesamten Buchführung auf Verlangen des Zonen
befehlshabers.

2. Forschungsinstitute müssen dem Zonenbefehlshaber unter Angabe der 
in Aussicht genommenen Arbeiten und ihrer möglichen Tragweite schrift
lich Meldung erstatten, bevor sie erlaubte Forschungsarbeiten auf den 
nachstehend bezeichneten Gebieten in Angriff nehmen:
a) Grundlegende naturwissenschaftliche Forschung auf den in Ver

zeichnis ,,A“ auf geführten Gebieten;
b) angewandte naturwissenschaftliche Forschung auf Gebieten, die in 

den Verzeichnissen „A“ und „B“ nicht aufgeführt sind.
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